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1 7. oktober 2000 nr. 5

Schauplatz
nachrichten

Befreiung von der Mehrwertsteuer

Die pflegerischen und die hauswirtschaftlichen Spitex-Leistungen der gemeinnützigen

Spitex-Organisationen unterliegen gemäss neuem Gesetz ab 1.1.2001 nicht

mehr der Mehrwertsteuer.

ZU. Der Einsatz der Spitex-Organisationen,

der Spitex-Verbände und des

Spitex Verbandes Schweiz hat sich also

gelohnt!
Nun sind auch die hauswirtschaftlichen

Leistungen der gemeinnützigen Spitex-

Organisationen nicht mehr

mehrwertsteuerpflichtig. Die Entlastung von der

Mehrwertsteuer gilt für die gemeinnützigen

Organisationen. Das heisst für

Organisationen, welche eine für das

Gemeinwohl wichtige Tätigkeit ausüben,

keine kommerziellen Gewinnabsichten

verfolgen und welche ihr (allfälliges)

Vermögen bei Auflösung einer

Institution mit gleicher Zielsetzung
überlassen. Grundsätzlich steuerpflichtig

bleiben Umsätze aus

• der Vermietung und dem Verkauf von

Krankenmobilien,

• dem Verkauf von Pflegematerial,

soweit dieses nicht direkt bei

Pflegehandlungen angewendet wird,

• dem Verkauf von Mahlzeiten an eine

andere Spitex-Organisation (nicht

aber Umsätze aus dem Verkauf von

Mahlzeiten direkt an die

Klienten/innen).

Allerdings sind die erwähnten Umsätze

erst ab Fr. 150000.— pro Jahr

steuerpflichtig.

Subventionen
Das neue Gesetz klärt eine weitere Frage.

Subventionen und andere Beiträge
der öffentlichen Hand gehören nicht

zum Entgelt Zahlungen für die

Dienstleistungen). Somit unterliegen

Subventionen und andere Beiträge der

öffentlichen Hand an die gemeinnützigen

Spitex-Organisationen nicht der

Mehrwertsteuer.

Vorgehen
Wohl fast alle gemeinnützigen Spitex-

Organisationen müssen keine

Mehrwertsteuer mehr bezahlen. Das muss

man der Steuerverwaitung melden und

unaufgefordert einen schriftlichen

Antrag auf Streichung stellen.

Der Antrag (in Briefform) auf

Streichung aus dem Register der

Steuerpflichtigen muss bis spätestens

31 .Januar 2001 eingereicht werden

und die folgenden Angaben enthalten:

• Adresse und Mehrwertsteuernummer,

• steuerbare Umsätze des Jahres 2000
bzw. 1 999, wenn der Umsatz 1 999

im Rahmen des Umsatzes 2000 liegt,

• voraussi chtliche Umsätze für 2001,
• detaillierte Angaben über die Art und

Höhe der Umsätze im Jahre 2000
bzw. 1 999, die ab dem 1.1.2001

nicht mehr steuerbar sind.

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,

Hauptabteilung Mehrwertsteuer,

Schwarztorstr. 50, 3003 Bern, Tel.

031 325 77 30, Fax 031 325 71 38,
www.estv.admin.ch.

SPITEX
Hilfe und Pflege zu Hause

Arbeitsgesetz
Wichtige Bestimmungen
für die Spitex

Seit dem 1 .August 2000 ist das revidierte Arbeitsgesetz in Kraft. Dessen arbeitsgesetzlichen Vorschriften

müssen von allen eingehalten werden. Vorgesetzte von Spitex-Organisationen sind verpflichtet, alle

Beschäftigten über diese gesetzlichen Vorschriften zu informieren.

Kennen Sie die Bestimmungen, die für die Spitex von Bedeutung sind bereits?

Diese neue, juristisch überprüfte Broschüre gibt Ihnen Auskunft über sämtliche relevanten Bestimmungen.

Sie ist ab sofort beim Spitex Verband Kanton Zürich, zum Preis von Fr. 15.- (Mitgliederorganisationen)
oder Fr. 20.- (Nichtmitglieder) zuzügl. Versandkosten erhältlich.

Spitex Verband Kanton Zürich
Zypressenstrasse 76, 8004 Zürich,

Tel. Ol 291 54 50, Fax Ol 294 54 59

E-mail: spitex-zh@access.ch
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